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Gesucht: Untersuchungsbeamtin auf dem Polizeirichter-
amt Zürich

Auf vorstehenden Artikel hat der Polizeirichter der Stadt Zürich,
Herr Dr. Aisslinger, mitgeteilt, dass auf dem Polizeirichteramt Zürich
ein Untersuchungsbeamter gesucht werde. Anmeldungen seien keine ein-

gegangen. Herr Dr. Aisslinger würde auch eine Juristin berücksichtigen.
Im Hinblick auf die regierungsrätliche Stellungnahme, dass KV

Art. 16 Abs. 2 auch auf jene Beamte zu beziehen sei, die mindestens teil-
weise bestimmte, ihnen durch die Gesetzgebung übertragene öffentlich-
rechtliche Aufgaben selbständig erfüllen, hat Dr. G. H. Zweifel ge-
äussert, dass eine Juristin den Posten versehen könne. Die Untersuchungs-
beamten des Polizeirichteramtes können, wenn sie eingearbeitet sind, die
Strafbefehle unterzeichnen, also einen staatlichen Hoheitsakt vollziehen.

Der Zwrzc/?, //err H. Sz'eZ>er, gab folgende
erfreuliche Auskunft :

„Ihre Eingabe vom 29. Oktober 1964 an den Stadtrat ist dem Unter-
zeichneten zur Erledigung überwiesen worden. Ich gestatte mir,
Ihnen daraufhin mitzuteilen, dass bei der Stadtverwaltung bereits
eine Reihe von Beamtenstellen durch Frauen besetzt sind. Sofern
sich geeignete Bewerberinnen für einen solchen Posten melden, ist
das Polizeiamt bereit, eine juristische Beamtin beim Polizeirichter-
amt provisorisch anzustellen. Bei Bewährung würde später dem
Stadtrat die definitive Wahl als Adjunktin beantragt."

Es scheint also, dass die Stadt Zürich gewillt ist, im Gegensatz zur An-
sieht der Regierung, den Frauen „durch die Gesetzgebung übertragene
öffentlichrechtliche Aufgaben" zur selbständigen Erfüllung zu über-
tragen. Es wäre sehr schön, wenn für diese Stelle eine junge sich eig-
nende Juristin gefunden werden könnte. Dr. G. //.

Konzilsväter sprechen zum Schema 13 über die
Personenwürde der Frau
BAcèo/ Gerard M. Co^erre, £)weZ>ec fKanaaG).'

Es genügt nicht, dass die Kirche um die Entwicklung der Personen-
würde der Frau weiss; sie muss vielmehr in ihrem eigenen Bereich sowie
innerhalb der ganzen menschlichen Gemeinschaft dieselbe verkünden
und fördern bis zu ihrer Vollendung.

Gott hat der Frau eine eigene Persönlichkeit gegeben. Sie hat des-
halb eine spezifische und notwendige Rolle in der menschlichen Gesell-
Schaft und in der Kirche zu erfüllen. Bis heute war sie dazu nicht in der
Lage — weder in der menschlichen Gesellschaft noch in der Kirche,
wenn auch christliche Frauen immer und überall in der Erziehung, in der
Krankenpflege und in Sozialarbeit führend waren.
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